
Rotekarte für den Vollbart 
im Atemschutzeinsatz! 



Haare im Bereich der Dichtlinie oder Dichtflächen                           
von Atemanschlüssen sind nicht zulässig. 

Auftreten können Undichtigkeiten des Atemanschlusses am Gesicht 
und Funktionsstörungen von Ventilen der Atemanschlüssen. 

 

Das tragen eines Vollbartes unter Atemschutz kann bewirken, 

       dass Leckagen nach innen entstehen, wodurch Schadstoffe in  

       die Atemluft dringen. 

      Nach außen gerichtete Leckagen reduzieren die Einsatzzeit und       

      erhöhen die Brandgefahr bei Sauerstoff Anreicherung in Haaren     

      oder der Kleidung des Atemschutzgeräteträgers. 

 

Resultat: Je glatter die Haut, desto höher die Abdichtung. 
 

Jeder Atemschutzgeräteträger   
ist für seine Sicherheit 
eigenverantwortlich! 

 

Wer aufgrund seiner Tagesverfassung nicht 100%-ig tauglich ist,    
kann unter Atemschutz nicht sicher arbeiten:                                                           
Rasur, Erkältung, (Rest-) Alkohol, nicht genügend Flüssigkeit zu sich 
genommen... 


